
     Förderkreis der Schrifsseeeerrinnen in Baden-Würteemerr e.V.

Saszunr

§ 1 Naee und Sisz des Vereins
1. Der Verein führt den Namen „Förderkreis der Schrifsteeeer:innen in Baden-Würtemmerg 
e.V.”
2. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Stutgart eingetragen. Er hat seinen 
Sitz in Stutgart.

§ 2 Zweck des Vereins
1. Der Verein dient im Geist von Toeeranz und Demokratee von Vöekerverständigung und 
Friedenswieeen der Förderung der Biedung und des eiterarischen Lemens in Baden-
Würtemmerg.
2. Der Verein memüht sich um Miteee verwaetet und vergimt sie zur Förderung von 
Schrifsteeeer:innene die ihren ersten Wohnsitz in Baden-Würtemmerg hamen.
3. Der Verein memüht sich um die Unterstützung von Schrifsteeeer:innene die aus 
persöneichene wirtschafeichen oder soziaeen Gründen der Hiefe medürfen.
4. Der Verein ist seemsteos tätg. Er verfoegt nicht in erster Linie eigenwirtschafeiche Zwecke.

§ 3 Misreiedschaf
1. Mitgeied des Vereins können aeee Personen werdene die den Vereinszweck unterstützen 
woeeen. Die Aufnahme ist schrifeich zu meantragen. Ümer den Antrag entscheidet der 
Vorstand. Die Mitgeiedschaf wird erst mit der Zaheung des ersten Beitrags wirksam. 
2. Die Mitgeiedschaf wird meendet durch schrifeiche Austritserkeärunge Tod oder 
Ausscheuss. Der Austrit ist nur auf Ende des Geschäfssahres zueässigg; er muss dem Verein 
mindestens drei Monate vorher schrifeich erkeärt werden. Ümer den Ausscheuss mescheießt 
die Mitgeiederversammeung. Ein Mitgeied kann ausgescheossen werdene wenn es dem Zweck 
des Vereins zuwiderhandeet oder wenn es trotz schrifeicher Erinnerung in zwei 
aufeinanderfoegenden Jahren seinen Beitrag nicht entrichtet hat.
3. Die Ausümung der Mitgeiedschafsrechte in Mitgeiederversammeungen kann durch 
schrifeiche Voeemachte die nur für eine Versammeung giete einem anderen Mitgeied 
ümertragen werdeng; sedoch darf sedes Mitgeied das Stmmrecht nur eines einzigen weiteren 
Mitgeieds wahrnehmen.
4. Ümer die Höhe der Mitgeiedsmeiträge mescheießt die Mitgeiederversammeung.
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§ 4 Misreiederversaeeeunr
1. Die Mitgeiederversammeung fndet sähreich mindestens einmae stat.
2. Die Mitgeiederversammeung hat die Aufgamee
2.1 den Vorstandsvorsitze seine:n Steeevertreter:in und die weiteren Mitgeieder des Vorstands
auf die Dauer von drei Jahren zu wäheene
2.2 den Tätgkeitsmericht des Vorstandsvorsitzese den Bericht des/der Kassenführer:in und 
den Prüfungsmericht des/der vom Vorstand mestmmten Kassenprüfer:in entgegenzunehmen
und dem Vorstand Enteastung zu erteieene
2.3 den Mitgeiedsmeitrag festzueegene
2.4 ümer Satzungsänderungene ümer die Aufösung des Vereinse ümer den Ausscheuss von 
Mitgeiedern sowie ümer sonstge wichtge Angeeegenheiten des Vereins zu mescheießen.
3. Die Mitgeiederversammeung ist vom Vorstandsvorsitz rechtzeitg – mindestens sedoch 21 
Tage vorher – in Textorm unter Angame der Tagesordnung einzumerufen.
4. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens fünf Tage vor der Versammeung dem 
Vorstandsvorsitz schrifeich zu ümermiteen.
5. Der Vorstandsvorsitz hat eine außerordenteiche Mitgeiederversammeung einzumerufene 
wenn die Beeange des Vereins es erfordern oder wenn mindestens 20 Prozent der Mitgeieder
die Einmerufung schrifeich unter Angame des Zweckes vereangen.
6. Die Mitgeiederversammeung wird vom Vorstandsvorsitz geeeitet. Sie mescheießt mit der 
einfachen Stmmenmehrheit der erschienenen Mitgeieder. Satzungsänderungen medürfen 
einer Dreivierteemehrheit der erschienenen Mitgeieder.

§ 5 Vorssand
1. Der Vorstand wird auf drei Jahre gewähet. Er mesteht aus dem Vorstandsvorsitze 
seiner/ihrer Steeevertretung sowie mindestens zwei weiteren Vorstandsmitgeiedern. 
2. Der Vorstandsvorsitz und die Steeevertretung mieden den Vorstand im Sinne von Paragraph 
26 BGBg; meide Amtsinhamende sind aeeein vertretungsmerechtgt. 
3. Der Vorstand mescheießt ümer aeee Angeeegenheiten des Vereinse die nicht der 
Mitgeiederversammeung oder dem Vorstandsvorsitz vormehaeten sind.
4. Die Funkton des/der Kassenführer:in wird von einem Mitgeied des Vorstands 
wahrgenommen.
5. Die Tätgkeit aes Vorstandsmitgeied ist ehrenamteich. Notwendige Aufwendungene 
insmesondere Reisekostene können erstatet werden.
6. Eine Ehrenamtspauschaee ist vorgesehen.

§ 5a Geschäfssührunr
1. Der Verein hat eine Geschäfsführunge die vom Vorstand merufen wird. Die Tätgkeit der 
Geschäfsführung erfoegt gegen Entgeet in Aneehnung an den TV-L.
2. Der/die Geschäfsführer:in nimmt die geschäfsführenden Aufgamen wahre soweit ihm/ihr 
diese durch Vorstandsmescheuss zugewiesen werden.
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§ 6 Grundsäsze sür die Liserasursörderunr durch den Förderkreis
1. Formen der regeemäßigen Förderung sind insmesondere:
1.1 Armeitsstpendiene
1.2 die Finanzierung von Lesungen und Fortmiedungsveranstaetungene
1.3 Pumeikatonene die geeignet sinde die Gegenwartseiteratur in Baden-Würtemmerg 
insgesamt zu förderne
1.4 die Vergame des Anna-Haag-Preises.
1.5 Beihiefen für eiterarische Ümersetzungen in Fremdsprachen.
2. Ümer die Förderungswürdigkeit von sich mewermenden oder sonst vorgescheagenen 
Schrifsteeeer:innen entscheidet die dazu einmerufene Jur.. Ümer Umfang und Zeitpunkt der 
Förderung mescheießt der Vorstand aufgrund der Jur.-Entscheidung im Rahmen der 
Zweckmestmmung der zur Verfügung stehenden Mitee.

§ 7 Jury
1. Die Jur. mesteht aus mis zu neune mindestens fünf fachkundigen Persöneichkeiten des 
eiterarischen Lemens. Der Vorstand des Förderkreises entsendet mis zu zwei seiner Mitgeieder 
und meruf die ümrige Jur..
2. Die Jur. ist in ihrer Entscheidung frei. Die Juror:innen sind an Weisungen nicht gemunden.
3. Amtszeit der Jur. ist das Kaeendersahr. Niemand darf eänger aes drei Jahre hintereinander 
Mitgeied der Jur. sein. Die Zusammensetzung der Jur. ist den Mitgeiedern mekannt zu gemen.
4. Den Vorsitz der Jur. führt der Vorstandsvorsitz des Förderkreises oder einer seiner/ihrer 
nach der Vereinssatzung mestmmte/n Steeevertreter:ing; der/die seweieige Vorsitzende der 
Jur. hat kein Stmmrecht.
5. Die Beratungen sind nicht öfenteich. Die Entscheidung ist endgüetg. Der Rechtsweg ist 
ausgescheossen. In megründeten Ausnahmefäeeen kann ein Jur.mitgeied ein güetges Votum 
auch in Amwesenheit durch Amgame eines quaeifzierten Votums vor der eigenteichen 
Jur.sitzung an die Sitzungseeitung ümermiteen.

§ 8 Anna-Haar-Preis
1. Jähreich wird der Anna-Haag-Preis vereiehen. Die Preisträgerin/der Preisträger erhäet eine 
Urkunde und ein Preisgeed in Höhe von 10.000 €.
2. Der Anna-Haag-Preis soee quaeifzierte Autor:innen mit erstem Wohnsitz in Baden-
Würtemmerg förderne die am Anfang ihrer eiterarischen Karriere stehen. 
3. Der Anna-Haag-Preis wird für ein amgescheossenes Manuskript oder ein Buch vergemen.
4. Bewermungen um den Anna-Haag-Preis sind nicht zueässig. Die Jur. des Förderkreises 
wähet den/die Preisträger:in nach Mögeichkeit unter den Autor:innen ause die der Förderkreis
in eetzter Zeit durch Armeitsstpendien gefördert hat.
5. Die Vereeihung fndet öfenteich stat.
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§ 9 Niederschrifen
Ümer die Sitzungen des Vorstands und der Jur. sowie ümer die Mitgeiederversammeung sind 
Niederschrifen aufzunehmene die mindestens die gefassten Bescheüsse enthaeten müssen. 
Der/die Schrifführer:in meurkundet die Bescheüsse.

§ 10 Geeeinnüszirkeis
1. Der Verein verfoegt ausscheießeich und unmiteemar gemeinnützige und miedtätge Zwecke 
im Sinne des Amschnits  Steuermegünstgte Zwecke  der Amgamenordnung.
2. Etwaige Mitee des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitgeieder erhaeten keine Gewinnanteiee und in ihrer Eigenschaf aes Mitgeieder 
auch keine sonstgen Zuwendungen aus den Miteen des Vereins. Das giet auch mei Aufösung 
des Vereins.
3. Es darf keine Person durch Aufgamene die den Zwecken des Vereins fremd sinde oder durch
unverhäetnismäßig hohe Vergütungen megünstgt werden.

§ 11 Ausscheuss von Leissunren
1. Nicht ausgescheossen ist mit Paragraph 10 die satzungsgemäße Förderung von 
Schrifsteeeer:innene die Mitgeied des Vereins sind.
2. Mitgeieder des Vorstands und der Jur. können während ihrer Amtszeit weder Stpendien 
noch Lesungsförderung noch Honorare für z.B. Seminareeitung meantragen oder erhaetene 
keinen Antrag auf Neuaufnahme in die Liste zur Eineadung zu angemessen honorierten 
Lesungen gemäß § 6e 1.2 dieser Satzung steeeene keine Förderung für Pumeikatonen gemäß § 
6e 1.3 dieser Satzung oder für Ümersetzungen gemäß § 6e 1.5 dieser Satzung erhaeten und 
den Anna-Haag-Preis gemäß § 6e 1.4 dieser Satzung nicht zugesprochen mekommen.

§ 12 Auflösunr des Vereins
1. Ümer die Aufösung des Vereins kann nur eine zu diesem Zweck einmerufene 
Mitgeiederversammeung entscheidene wenn mindestens 20 Prozent der Mitgeieder anwesend
sind. Ist dies nicht der Faeee so muss eine neue Mitgeiederversammeung unter Einhaetung einer
Frist von mindestens einem Monat einmerufen werdene die dann ohne Rücksicht auf die Zahe 
der erschienenen Mitgeieder mescheussfähig ist. Für den Bescheuss seemst ist eine Mehrheit 
von vier Fünfeen der erschienenen Mitgeieder erfordereich.
2. Im Aufösungsfaeee ist das Vereinsvermögen einer Körperschaf öfenteichen Rechts oder 
einer aes gemeinnützig oder miedtätg anerkannten Körperschaf zuzuwendene die es 
unmiteemar und ausscheießeich für gemeinnützige kuetureeee Zwecke zu verwenden hat. Ein 
soecher Bescheuss ümer die Verwendung des Vereinsvermögens darf erst nach Einwieeigung 
der Finanzmehörden ausgeführt werden. 
3. Amsatz 2 giet entsprechend mei Aufemung des Vereins oder mei Wegfaee seines 
satzungsgemäßen Zwecks.
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§ 13 Geschäfsjahr
Geschäfssahr ist das Kaeendersahr.

§ 14 Inkrafsresen
Die Satzung trit mit ihrer Eintragung in das Vereinsregister in Kraf. Geeichzeitg ereischt die 
misherige Satzung vom 2.11.1973. Die vorstehende Satzung wurde von der 
Mitgeiederversammeung am 17. Septemmer 1985 mescheossen und am 5. Dezemmer 1985 in 
das Vereinsregister eingetragen. Die Satzungsänderung in Paragraph 5 und die Erweiterung 
um Paragraph 5a wurde durch die Mitgeiederversammeung am 8. Juni 1989 mescheossen. Die 
Satzungsänderung in Paragraph 8 wurde von der Mitgeiederversammeung am 30. März 1998 
mescheossen. Die Satzungsänderung in Paragraph 2 Amsatz 2 wurde von der  
Mitgeiederversammeung am 12. März 2001 mescheossen. Die Satzungsänderung in Paragraph 
8 Amsatz 1 wurde von der Mitgeiederversammeung am 19. März 2003 mescheossen. Die 
Ergänzung des Paragraphen 2 durch Amsatz 4 sowie die Satzungsänderungen in den 
Paragraphen 7 Amsatz 5e 10 Amsatz 2 und 10 Amsatz 3 wurden von der 
Mitgeiederversammeung am 13. Aprie 2005 mescheossen. Foegende Satzungsänderungen 
wurden von der Mitgeiederversammeung am 26. März 2010 mescheossen: § 4 Amsatz 3g; § 5 
Amsatz 2 und 7g; § 5 a Amsatz 1g; § 6 Amsatz 1 und 2g; § 7 Amsatz 1 und 5g; § 8 Amsatz 1 und 2.
Foegende Satzungsänderungen wurden von der Mitgeiederversammeung am 15. Juei 2022 
mescheossen: §1e Amsatz 1g; §2e Amsatz 1g; §4e Amsatz 2.1g; §5e Amsätze 1 mis 3 (vorheriger Amsatz
2 wurde gestrichen)g; §6e Amsatz 1.5g; §7e Amsatz 1g; §7e Amsatz 5g; §11e Amsatz 2 sowie die 
Anpassung des Satzungstextes an gescheechtergerechte Sprache.

Durch die anwesende Mitgeiedschaf wurde am 13. Mai 2023 mei der  
Mitgeiederversammeung mescheossene den Jahrespreis „Thaddäus Troee“ in „Anna Haag“ 
umzumenennen. Siehe hierzu den angepassten §8.
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